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Art. 1 § 29 GenRevG 1997 Wirkungen
der Anerkennung als

Revisionsverband und des Entzugs
der Anerkennung auf

Mitgliedsgenossenschaften
 GenRevG 1997 - Genossenschaftsrevisionsgesetz 1997

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

§ 29.

Die Genossenschaften, die einem Revisionsverband vor dessen Anerkennung angehören, gelten mit der Zustellung der

Entscheidung über die Anerkennung des Revisionsverbands an diesen als in diesen im Sinn des § 24 aufgenommen;

wird einem Revisionsverband die Anerkennung entzogen, gelten die dem Verband angehörigen Genossenschaften mit

dem Tag der Zustellung dieser Entscheidung an den Revisionsverband als aus diesem im Sinn des § 28 ausgeschieden;

die Genossenschaften sind durch die Behörde (§ 23) vom Entzug der Anerkennung zu verständigen.
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